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1’ e i S b l a t t
Jnserate werden bis Donnerstag mittag inf
der Geschäftsstelle angenommen. — Preis für
die fiinfgespalfene Petitzeile 40,()0 M» für

außerhalb des Kreises Oels Wohnende 50,00 M

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co

in Oels.

Januar 1923. 61. Sabrgang.

A. Bekanntmakhungen des Landrats.

Brse sla u, den 19. Januar 1923.
Polizeiverordnung. _ _ »

Auf Grund der §§ 137, 139 und 140 die-s Gesetz-es uber
die Allgemeine Lansdesverwaltung vom 3.0. Juli 1883 (Gesetz-
sammlung S. .195), des § 10 Teil II Titel 17 des Llllsgeiiiieinens
Landsrechts und der §§ 6, 12 uud 15 des Gesetzes über die
Polizeivserordminsg vom 11. März 1850 (Gesetzssammlung S 26·5)
wir-d vorbehaltlich der Zustimmung des Provinzialriats für den
Umfang der Provinz Nsiiederschlesien folgen-des «verordnet:

g
b .

Cafes, Gast-, Speise- und Schankwirtsfchaften sind samt den
in ihnen befindlich-en Vereins-- und Gesell-sehnftsräumeu am
Montag, Dienst-ag, Mitttvioch«, Donnerstag und Freitag jeder
Woche spätestens um 10 Uhr abends, am Sonnabend und Somi-
tag jeder Woche spätestens um 11 Uhr abend-s zu schließen.

Jn Vreslau wird dise Polizeistunde für alle Tage auf
11 Uhr abends fest-gesetzt

Soweit durch Polizeiverordnungen nachgeordneter Behörden
eine früher-e Polizeistunde bereits festgesetzt ist oder noch festge-
setzt werden sollte, ist diese maß-gebend

Für Theater-Vorsstelluugeu wird dise Polizieistsunde auf
längstens 10% Uhr ab-endis,, für die Vorstellungen in Varietes
Kabaretts, Kinos, Zirkussen und für sonstige nach § 83a der
Reichsgewerbeorsdnusuig sdier Erlaubnis bedürfeuden Darbietungen
wird die Polizeistundie auf 10S Uhr abends festgesetzt

3
_ Oeffentliche Tanzlustbarksitenz sowie private Tanz-lusstbar-

betten in Gast- und Sehankwirtsehsaften oder isn Rasumen die mit
solchen In Verbindung stehen-, sind verboten.

4
_ _ Ausnahmen von deu; Vorschriften in den §§ 1—8 sind nur
in besonderen Fallen zulassig und mit-erliegen der Genehmigung
des zustandigen Regt-ernngsprasidenten .

5
Der Ausschank von alkoholischsen Getränken au Jugendliche

unter 16 Jahr-en ist verbot-ein
§ 6.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschristen werden, so-
weit nicht noeh anderweit nach den bestehenden gesetzlichen- Be-
stimmungen eine höher-e Strafe verwirkt ist, mit Geldstraer
bis zu 600 alt bestraft-.

An die Stelle der Geldstrafe tritt im Unvermsögensfalle ein-e
entsprechende Haftstrafe

Diese Polizei-verordnung tritt am 23. Januar 1923 in -
Kraft.

Alle «die·er Polizei-verordnung entgegenstehenden Vorschrif-
ten wserden iermit aufgehoben.

Der Oberpräsident der Provinz Niederschlesien.
L. I. 519. Oe l s, den 23. Januar 1923.

Anträge auf Grund von § 4 der vorstehenden Poliz-esiver-
ordnung sind mir durch die Hand der Ortspolizeibehörden die
hierzu eingehend Stellung zu nehmen haben, vorzulegen.

Die· Ortspolizeibehörden ersuche ich, die genaue Befolgung
dervorstehenden Vorschrift-en zu überwachen

 

 

Oel s, den 17. Januar 1923.
, . Kreisa«bgaben. . ś ..

Rasch dem Her-eisstasgsbeschslusz vom 28. November 1922 sind

K. I.

lfsür das Jahr 1.322 100 Prozent der bisher ausigefschsriebenen
Kreis-abgaben ailsio weitere 7 217 490 (‚II einzuheben Der
Verteilungsmiaßtstab steht noch nicht fest; fest- steht aber, daß die
Grslmdsteuer höher heran-gezogen wird, als die übrigen
Steuern. ·

Um zu V-erm-eideu, dass; die Kreisperwsafltuensg weit-er sehr
tostsspieisige Kredite aufnimmt, um die unbedingt erforderlichen
Betriebsmittel ziu beschaffen, ersuche ich die stiädtisfchen und
liinidlichen Kommunaslverwalxtungen alsbald Zahlung-en auf die
Nachtra-g»s-Krseisasbgaben in auf vsolle 100 („I/l abgerundet-en Be-
trägen in Höhe dies bisherigen Ssolls für 1922 der Kreis-
‚SEDnumruan‘aiffne —- Piolstscheckkontso 3130 zufiikhrenl zu wollen.

O els, den 25. Januar 1923.
Höchstpreisel

Unter Bezugnahme aus die Bekanntmsaschmng vom- 10. Au-
gust 1922 —_-— Kreisblatt S-; 179 § 3 —- werdsen für den Kreis
Oels ab 29. Januar 1923 folgend-e Höchsstpreisse festgesetzt:

a.) 1 Z-tr. Rsosggenmehl 85% 14 000 .4!
b) 1 Pfund Roggenmehl 85% 160 ..//Z
c) 1 Pfund Brot 140 c///.

(19100 Grasmm Brot: 530 (/15)
Die vorstehenden Preise beziehen sich nur auf rationiertes

Mehl und Brot.
Gin Ueberschreiten der Hiöchsstpreise wir-d nach § 49 sder

bReichsfgetreideordnung für die Ernte 1922 vom 4. Jsusli 1922
e tra t.

 

O«els, den 25. Januar 1923.
ś Kohlsenpreise

Unter Bezugnahme auf die Bsekauustmachsungs vosms 17. Ja-
nuar 1923 (Kr-eisb·la«tt S. 16) werden ab 22. Januar für Stein-
kohlsen und ab 12. Januar für Braunkohlenbriketts folgende
Höchstipreise festgesetzte

a) 1 tr. Steinkohlens ab Lager des Hänsdliers 3750 all.
h) 1 tr. Braunkoihlenbrsiketts ab Lager des Händlers

2400 all.
» .. «D-ie _ Ortsbehiörden des Kreises ersuche ich-, svorstsehenlde
Hochstpreise dem Kohlenhändlser ihr-es Bezirks sbebanntzwgseben

Der Vorsitzende des Kreisausschufses.

Oel s, den 21. Januar 1923.
Preisänderungen für Brennspiritus.

Das Rseischsssmsonnnd-kamst fsiir Branntwein» Berlin-, teilt fol-
gendes mit: .

.. Die P-veisä11.derungen für stennsspirituis werden -vso«n. der
Reichsum-noposlverwaltiung für Branntewein in gemeinschaftliche-r
Beschlußfassung mit dem BeiVat nach § 89 Ges. üsber das
Pranntweinxmiosnoposl vom 8. 4. 22 festgesetzt Die Brenn-
s,-p.1ritusivertriebssstellen werden jeweils durch Riusnsdschreisbten
der Verwertungsstelle der Resilchsmonapollverwasltung angewie-
sen, den use-u festgesetzten Klei11.hasnsdeslsspsreiss auf alle Liefernngen
von einein bestimmten- Termin ab anzuwenden Die Preis-



änderutngen werdens derart durchgefiilhrt daß die Grsoißtvertriekbgs
stellen alt-e Bestände an Verschitußtappen durch Ueberlleben
mit: neuen Presisizettetn aufbirauchen und entsprechend auch mit
dem bereit-131 fertig fiir dient Verlaufs dorrxatig gehaltenen mit
alten Vserschlluszitakpsven versehenen Flaschenspiritus "verfahren."
Den Unterschieds-betrog haben sie an die Verwertungssstelle zussz
zahlen.

Deo Keteimhiisuenv itsp lau-i Vovdvusck des Verpsiriiilxtawgse
sich-eines für Kleinhändler verpflichtet, etwaige Restbestäukde noch

. zu dem alten) Preise auisguiveribaufeiy er ist« asltso nicht berech-
tigt, durch handele-sehrisstlichse Aenidsersnng der »
den höheren Ksieinihsandeststpresilsss ziu fordern, da er in: auch nichts
nachzuzadlen hat. « _ . _ ..

- Jichs ersssuichie mir alle diejenigen Fälle-, in denen- .11 teinshandslser
mit Vrennsipiristus die Verfchluiszttmppsens hatt-dserers·:sli-:i;« geändert
hohen, um Die erhöhten Preis-e zu fordern, fes-tu „e31. Jlnxikige
zu bringen. —-

“Der Votsitzetide des Kreienzieizxi»»" · '.

F. V. 85. Oeilss, den 151. ."
Strafe des Wuch-ergericä,2te.

Der Fleischer Paul-« Sch l i ns o g in Gattitz is:

«. 1' i 'i 323-3.

s. “.21 411.119,71) r —-

gerichtt in Oels sum-18. Dezember 19:22 ins-gen Its 1'111- 11111111121
-—-— 4.J.W.37/2‘2 -—.— an 3*0 000 Ists-arti Geldstrafe-, .111 deren
Stelle im Fasllje der Nichtbeitreidbiarlseit für je 1.1.1:} 95511111. ein
Tag Gsefäsnkgnsiss tritt und zu Den: Kosten der «LZ-csrfahirenss« re r-
urteilt worden.

Der Vorsitzende des Kreisausschtisses.

Oel s , den 18. Januar 1923.
Schutzwckenimpsung 1923. «

Unter Hinweis- auf Die in Der aiuißerosrdenstiliiichen Beilage
zu Nr. 9 des Amtsbbattes der Regierung zu Bresslaru für 1875
abgedruckten Bestimmung-en

a) des antpsgesietzes tvosm 8. April 1874,
b) des Jmtpsregulatsivsi für den Regierusngssbezirit Bresila 11 zur

Aussiüihrnng des vorstehenden Geiestzes vsosm 4. Januar 1875
werden« die Ortssbehiörden und die Herr-en Lehrer des Kreises
veranlaßt mit der Aufstellung der Impflisten für 1922 nach
Maßgabe meiner Krieissibslattverfiigung Iviom 18. März 1875,
Kreisbsbastt Nr. 1t2, balldigst zu beginnen-. Nach dem Impfresgcusla--
tiv sind in- die Listen der zur Erstimpfung vorzuistellsenden
Kinder aufzunehmen: ' «

. 1. ssiäsmstliche im» Itaihre zusvor ani Orte geboren-e Kinder,
2. sämtliche Kinder ans den der-angegan« euren Jahren,

weiche nachl ärztliichesm Zeugnis noch ni :t geimspst wer-
den konnt-en oder bei welchen die Jmtpfung bis-her er-
foslglds geblieben war, sowie diejenigen-, welche aus ung-
betannten Ursachen noch nicht geimpft worden sind,

« 3. ifämtlsiche während des letzten Jahre-s in dem Orte zuge-
szosgenen noch impfpsfliischtigen Kinder (Ver-gl. auch die
Bemerkungen ausf der ander-en Seite der Forum-lare . zur
Impsiliste). -

Bezüsgsliich der in Die Wiederimpfliste aufzunehmen-den Kin-
der .verw-eise ichs auf Die aqu den Form-Mann zu diesen List-en
abgedruckten Bemerkungen · " -

Der Einreichung der Jsmfpsslisten zu welchen den Ortsbe-
hördsen die nötige Zathl ormuslaire in nächster Zeit zugehen
wird, sehe ich« bestimmt b s zum 20. Februar er. entgegen. Abi-
.f-chrrften Der Inipflisten ihaben- sirh Die M-a;gsi-striätie,s die Herren-
Gutsk und Gemeindevosrsteher zurückzubehalten usm die Eltern
oder deren Stellvertreter der- JmIpfslinge zu den seinerzeit fes :-
zussetzenden Jtnipssterminen ordnungsmäßig verladen zu: können-

Etwa sndtwendi e Formiullare zu ärztlichen Zeergnissen ad
" 3 und 4 der dem- mpfregnjiatid beigedrucbten Schema-s . wer--

- den den Ortsbehiörden »auf Ersuchen übeklandts werden«
Um Die. vielfach zutage getretenen ebselstände zu verhin-

sdern, werden die Herren Gut-sc- und Gemeindservsrsteher ver-«-
a-u·laßt, sich dass- Miaterial füir die (Eintragungen Der. im Vorjaihre
gebotenen Kinder von den Standedäimtern zu verschaffen nnd
alle im Vdrjahre geboren-en xfawie die inzwischen verstorbenen-

sz--..«oder verzogen-en Kinder in die Ismspfliiste aufzunehmen auch bei
den letzteren an die Spalte 26 zu verwerten ,,·geftorben« b«zw.

L. I. 16.

 

.‚mgemu Bei-- den Verzagenen ist der Ort anzugeben wo-«. m .

hszszfM dieW ist« m; D
. Verm M- Ovtwæiiandee an mngquichmTM III
lebeM Wärter aus unreifen sind «

rme : « «1

Verschiliusßckiaippeu «

 r-reererheerhrrr her disk-the- «
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Die Genieiudevorstäknde der Schuster-te iveraiziliasse ich, dies-e
Verfügung aiissbarld den asm Orte wohnenden Herren Leshregrn
zur Kenntnis vorzulegen , - «

Ockelsssirden 19. h nun-r 1923..
« Erwerbslosensii or e (W tschwftsge ete .
Der letzte Absatz menge Hebansnxtmaschusnxg {eher Die Wieder-

einrichtiusng der Ertnerbsldsenfürfarsge viosm 1«9. Dezember 1922
— D. 111.206 —-— ershikät foilgende Fassung: . »

Ale einheitliche Wirtschafts-gebietie gelten bis- aiuf Weiter-est
1. Oe·l:s"-—Le«ntchsten——Ra the-—Stpashiitz, 54 Erweribssildssez
2. Bernstadt —- Lan-getishof-—.—W7eidendaschs——C"unzendosrf—V-ogels-

. ges-ausg, 2 Erswerbssloisse;
3. Hiniisdsztfeslid——S-iaera.n, 30 Erswersbsslsossez
t. Jtislsimsssbnrg und sämtliche iibsriigen Gemeinden nnd Giüter

des .K"«r·eisiess, 25 Esrwersbsttossie ·
Zu den« zu .l, 3 utnd 4 benannten Wirtscharftsgesbsieteni darf

dein-nach die ererbsstlsoisenstiirsorge an die bron- den Prüfungs-
«..inssstl)-ü«ss-en anerkannten Ertrerkbsslossen gewährt werden.

Ich ersuche die Osrtsbiehöriden im vorliegenden Falle entt-
sprecheiisd zn verfahren

 

D. M.

iji B. “321:. 1,401. B se r sl i n W-.,, den« 4. Dezennsbseirc 1'922.
(i s ist die-tschiedentlichs Klage darüber gefiihrt worden, datß

Our-itzt die Bestjen-mitusgen iiibser Ercwerdssldisenisiisrsiosrige der Not-
iage lvrn Hiaxsteiitlacssenien nicht ausstreiichend Rechnung getragen
wird. Fiisr die Gewährung der Airbeitstlossentusnsterkstiitzsuing an- die
aus Stras- ogdser Unstsersinxchmgngsthasft entlassener Pier-sinnen gilt
mein im Einrernehsmen mit dem Herrn Reichssarbeiitsminitster
ergangener Erlaß lvsom 24. September 1'921 —- III B. 1775 -——,
wona ch zwar ssiir die Regel eine-m Haftentlassenien unmittelbar
nach der Entlassung feine Unterstiitziung gewährt werden Darf,
im .iibr.«igen aber alle Umstände zu berücksichtigen sind, nach
dieneu die nach der Haft eingetretene Esrw-erbssildsentsüirtsdsrge als
Folge des- Krieges angesehen werden kann. Jch erfreche-, die
Erwerbssloisensiütrssosrgestellen anzuswseisem diese Frage im Eini-
zelsalle mit Wohlwollen zu behandeln. Wenn der Ernähre-r
einer Familie ver-hu tet wird, -s;o ist zu prüfen, oib die Ehe-fran.
als- Ernäihrerin der -sm«il-ie selbständige Unterstützung nach den
Sätzen für selbständige Frauen mit dein Zusichliag für Die Kinder
erhalten tkann

Der Preußische Mitgift-IF für Volkswsoljlsahrt

Bracht

 

D. M. 8. . Oel er, Den 18. Januar 1923.
Die Ortssbehtirden esrsuiche ich, dies zu bea chten.

L. IIII.1'O4. O e l s, den 23. Jansuiasr 1923.
nvasliden- und Hinterbliebenen-Verfichierun «

Die teigsende Teuerng und Funahme der wirst chasftlsichen
Notlage veranlaßt ehemalige Versi erte, Die miist ihren Anträgen
auf Gewährung der Rente wegen Erlöschens der Anwartschaft
aus früher entrichteten Beitrag-en zur Jenesaslidenversicherung
durch rechtskräftig-e Entscheidungen -—- zusms Teil schon vor
Jahren —« abgewiesen- wiorden waren-, ihr-es Rentenanträige zu

- erneuern. Wenn Gründe für eine Wiederaufnahme des Ver-
Ehren-s nicht vor-gebracht werdeni besteht feine Möglichkeit, auf
iese Anträge näh-er einziägehenz nnd . ie Bewerkber müssen unter

Hin-weis auf den letzten-· escheisd abgewiesen werden-. -
— Um nach Möglichkeit zu vermeiden, dass sich künfti Fälle
wiederholen, in Denen Die Anwartfchaft au- Rente erli ch-t., ist
es Pflicht der Ort-s- und Ortspolizeibehörden ihr be iosnrdesres
Augenmerk auf »die Aufrechtergalitung der Anwarts— aft zu
richten. Ich mache die Orts-be sörden auf folgende-s noch des-
sondersi auLxmerksam . "

Die enachrichtigsung über die Bewilligung von Renten
. Durch die Landesrersicherungsanft-alt ergeht neben der Bescheid-
ertseilung des Antragsteller-s cselbst regelmsääzsi auch an die Orts-
behöxden Künftiig wird au über die A le- nung ivdn Ren-ten-
anstragen den Ortsbehörden Mitteilung gemacht werden Diese

Iren dadurch Gelegenheit all-e diejeni ne Falle im Auge zu
»ehal»ten und die Fortsetzung der Beri rung zu überwachen
m »-denen die Antra isteller wegen Ni- ‘ rliegene der Invali-
ditat abgewiegtei wor« n sind," um den erfall des An. ruchs zu
verhindern fonders wird eine Kontrolle über-. die ’-t-erv:er-
wendung »von Beitragsmarten dort am Platze fein, wo nach der

  
    

    

   
  

   
        
giftigen Qualität der Versicherten die-· Kenntnis und Bea tung

«- rge «· lich-en V» s. riften nicht gut voraus setzt werden nn-
vat ‘ ‚2211:1111; ..-ft erst-erli -- n sitt- ff: ver-m AMI-
we ' - « etlichen entmutigt-astro- ne ;
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merken unvermsöbgend gewesen sei, dies-en Mangel zu heilen. Ich
ersuche die Orts sehörden, meine Wer ungen genau zu beachten.

_ Der Vorsitzende des Verstcherungsamts. . «

Seien, den 12. Januar 1923.
_ Fenerversicherung. «

Eirfahmengen- in letzter Zeit beweisen-, dasßs noch Immer Ge-
bäu-de- »und Mtobilsisa rversicherungen aus der Vortvcegszeiit be-
stehen, für wetche skietnsertei Erhöshnnsg eingegangen ist. .‚ .

- Ichi weise mit Bezug satusf die wiederholten Ver-offenb-
lischungens aus die Notwendigkeit aber Erhebung der Freude-wer-
sischesru nsgen ans mindestens Ida-s 1000fache der Vsorkriegsgeit Iren.

Die Schbesische ProdinxzitakFeuersozietast macht idke bei chr
Versicherten darauf aufmerksam, daß- «-dsie aukßerordentliche groszse
Steigerung der Geschäft-e bei einer rnsolge «Psl-a«tz«onengel2s mchst
genügen-d vermehrten Beanotenschaft leider eine vielfach beklagte
Verzögersupnig namentlich bei »der Ausstelbung der Versicherungs-
seheine hervorgerusfen hat. Die etwas ungeduldig werdenden-
Versicheruxnsgsstseiljnsehsmer ersuche ich unter Hinweis aiuf § _6
der Allgemeinen Bersicherungsbedingnngen, wonach mangels
ander-er Vereinbarung die Vsersicherungen msist dem Ablanf
desjenigen Tages beginnen-, an weichem die Antrage bei mir
bzwkdem Kreisversicheruknzgstommcissar eingegangen sind» sich
zu beruhigen - .

_ Der Kreisfeuersozietätsdireltor.

O e ts, den 13. Iainsuiar 1928.
Verordnung ś -

des Präsidenten der Reichsarbeitsverwolt. v. 2. 1. 1923 über
die Ein-stellung und Beschäftigung auslänsdischer Arbeiter.

Auf Grund von § 26 des Asrebeitsinaschiweisgess v. 22. 7. 1922
(RIGB:l. I Si. 567) wiirds im Ein-vernehmen- msit den obersten
Lasnsdesbehörden folgen-des ver-ordnet: -

- « I.-A-bschnitt. -
Einstellung und Beschäftigung

_A. All-gemeine BestimmungenA
Genehmiigsungspflicht «

§ 1. A.u.-s"ländi«sche Arbeiter dürfen nur in Arbeits-stellen
s

L l. 238.

ein e tellt ern-d beschäftigt werden, für die das Lande-samt sür
Ar eitssvermittlung oder die von ihm beauftragte Stelle (§ 14)
die Beschäftigung ausländischer Arbeiter genehmigt hat.

. Ausliänssdissche Arbeiter. «
§ 2. »·A«usiländissche Arbeit-er im Sinne dieser Verordnung

sind aslle Arbeiter im Sinne des § 11 des Betriebsrätegesetzessix
die nicht deutsche Resichsiangeshörige sind. -

Nicht aus nuslsändische Arbiter im Sinne- dieser Verordnung
elten _

g a) in der See-- oder Binnenschiiffnhrt beschäftigte anstän-
dische Arbeiter, · «

b) atusbändische lsansdswsitrtschtastljiche Arbeiter, die mindestens-
vom 1. ‚9’ snusar 1913 ab im Inland 1in der Landwirtschaft nicht«
snuxr vorübergehend beschäftigt sind und hierüber ein-en Ausswesis
besitzen-, den die Deutsche Arbeiterzentvaxle aus Grund der Fest-
stellungen idser Ortsspolizeibehsörde asusstesllr «

c) asnsliändsiischse nichitsliasndwsirtschiaiftlische Arbeiter, die mitn-
destsens lvom 1. Ianuar 1919 ab im Inland in nichtsasnsdswirtk
schriftlichen Betrieben nicht nur .-v-osrii3bergehiend beschäftigt sind
und hierüber einen Answeis besitzen, »den die Dentssche Arbeiter-
zetttfratllje aus Grund ider Feststeltusngen der Ortspolizeibehörde
aus« te t, . «

. d), ausländische -n«i:chst«l-asnsdwiirtschiaftliche Arbeiter, die saan
1. Iuli 1914i seit mindestens einem Jahr-e im« Inland in einem
nichtlan-dswsirtschdftslichen Betrieb beschäftigt bahnen: und unver-
züglich auf ihre alte Arbeitsstelle zurückgekehrt sind, sobtastd die
durch den Krieg geschaffenen Hinsdiejrungsgründe in Fortsall ge-
kommen warten. . « . — -

; RseiEskeasus·weis, Pest. " _
. _ §. 3., Asusttändischte Arbeiter, die» svsom Anstand neu- zu-
reisen, .idiirf-en in eine nach _ »
Isgsbåne - Arbeits-stelle nur ei gestellt werden, wenn sie l»sich- im

. se e · « . »

a) eines in einem Grenze-net der Deutschen Asrbeitenzentsrafle
träte-gestellten aus die Arbeitsstelle baute en Resisecrusweises
o er- . · - '-

b) eines esmsit
n. « ·.

-,-

i“) RW 199° S? 14777 sz Hist-W seh-öden retten-oben wich
Weg-obigem ..  ś. _ »« ..    

 

1 iülr aussändische Arbeiter spei-

Wein-gefilmt werdens-«

einem Ginreitsevermerks versehenen Passeg be- «

Reiseansweis rund« Paßs
stellsusng nasch- -der Eint-eise. .

" - Legitintatiso«ns;ka««r-tes-n. «
§ 4,. Diejenigen ouxsliänidikschen Arbeiter, die sich bereits tm

Jason-de befinden und hier chon sats Arbeiter beschiasttgt
waren, dürka in eine neue- nach § 1 sit-r auslnndrsche Arbeiter
freigegebene Arbeits-stelle nsusr eingestellt werden, wenn- sie sich tm
Besitz einer Legitimationskaivte der Dentsichen Arsbeiterzentoctle
befinden, welche die im § 6 vorgesehene Bestwtugnng des letzten
Arbeitgebers oder die in »den §§ 6 unsd 7 vorgesehene Beschwer-
gung des öffentlichen Arbeitssnascktwejsses träsgt.« «.

Hat der anständische Arbeiter seine Legitmvastionstarte ver-
Ionen, so dasrxf ser nur eingestellt werden« menge" er seine Be-
scheinigsuiig »der sür die letzte Arbeitssteer gustamidiwgten Polizei-
behörde beibrinth dasß er füsr die letzte Arbeits-sie e ordnungs-
mäßig tcigitsinoiert war. Diese Bescheinignng msussz einen der in
den §§ 6 oder 7 vorgesehenen Vermerste tragen

Sonderfiitlse
§ 5. Kam-u sich ein auständischer Arbeiter nicht ordnungs-

nisäsziig noch den Bestismnrwngen der §§ 3 nnd 4 ans-weissen [P
darf er nur eingestellt werden-, « wenn- das für die Arbeits-sie e
zuständige. Landessasmit siisr Aribeitssdermitttlsung die Eisnstellsung
die fes asusliänidsiischen Arbeiters- genehmsilgt hat Das- gleich-e gilt
für Anständen die bisthernsoch nicht ausländischle Arbeiter (§ 2)
waren. Der Antrag ist an- den össentlichen Arbeitcsnachweiiss zu
richtet-ki, in dessen Begier die Asrbseitssstelte liegt.
Bestätigung-der Beendignnsg des Arbeits-

- . VerhsäsltUisssfsesL «
§ »S; Der Arbeitgeber ist sverspslichteh dem ausländischen

Arbeiter bei Beendignng des Arbeiststverthiätltnitssess zu bestätigen-,
daß gegen die Eisnstelluing des Arbeiters in eine saindere Arbeits-
stelle nichts eisugewendet wird. An die Meile dieser Bestätigung
tritt asnsf Wunsch des Arbeiters die entsprechende Bescheinitgung
des fsür die letzte Arbeitsstelle zuständigen öffentlichen Arbeitsl-
nachswesises Dieser dain die Beschsessintgung nuir msitt Zustim-
nun-wg des Arbeitgebers erteilen, soweit nichst die Bestimmungen
des § 7 Anwendung finden.

Ausgaben über die Gründe für die Beendigung- - des Arbeits-
verhältnisses oder sonstige Vermerke des Arbeitgebers oder Ar-
beitsnachweises dürfen asuts die-r Legitimatienstarte nicht gemacht
werben. Die Bestätignnsg des Arbeitgebers mtutßi von der zu-
ständigen Piolizeikbehörde, die Bescheinigukng des ösffenttiichen Atr-·
beitzs nachweises von- diesem asbgestemtpelt Iwerdent .

Verweigerung der-Bestätigung-.
§ 7 . Die Bestätigung des Arbeitgebers (§ 6 Abs-. 1 Sasstz 1)

oder seine Zustimmung (§ 6 Abs. 1 Sattz 3) dairf nur verweigert
werden-, »wenn- der Arbeiter sein-e Arbeits-stelle susniter Vertrags-
bruch svertäszt oder verlassen hat. In diesem Fatlt bann- der
Prüfungsinuxsssschsusß (§ 12) oder ein von ihm gebitdeter Unter-
ausschuß nach Anshtörusnsg des Arbeitgebers Iund Arbeitnehmers
trotzdem geshatten, Idatßs der ainsltäsndsische Arbeiter in eine runde-re
Arbeitssstelle eingestellt wird, wenn die Versagung »der Grlsainbsnis
si eh als unbillige- Hiärte darstellen würde oder die Bestätigung
oder Zustimmung von demi Arbeitsgebiet offenbar zsu Unrecht der-
weigert worden ist-. Der öffentliche Arbeitsmichhlweits hat dann
die in § 6 vorgesehene Bescheinignng a!uis-zmlstellsen.

Gebührsen und Kosten-.- « «
§ 8. Die von den Loacnidessäentern für Arbeistsvermisttlung

nach den Lan-des- er setzen erhob-eitlen Gebsiihren süir die Genehmi-
gu nig zur Beschiätfzctsigkung ausläntidscher Arbeiter usnsd die Ksosstsen
für- das Legitimsiseruingstverfahren trägt der Arbeitgeber. Er
darf ihre Erstarkung tvon dem aiusttänsdesschen Arbeiter nicht ver-
Mengen. Bei Zsuswtderhandlsnnsg taan die Genehmigung zurück-
gegogen wer-den. . .

« B. sBeso n be re Betst-im nisu nige n- fü eleande bei: «
. . schsaf-tslsi«.chte Arbeiten

W e chtsi e ‘i gv on der Lnsnsdw.isrt-s-chs»aft »in die
, Inldsnstrie « « ‑

— § 9. Ausslsäsndsi che landwirtschastti e Arbeiter dürfen in
n ichtlandwiirtschsaftti e Betriebe unb cha- et der Bestimmungen
der §§ 1 bis 7 nur smsist besonderer Zustimmung des sitr die neue
Arbeits-stehe zuständigen- Landesssamtes für Arbeitsvermitttumg .

gelten nur für die erste Gin-

Arrbesitsssvertrassg sit-r «stnsndwsirtschaststsichte
-- - Wanderer-better- -'_ (

. § 10. Ausländische landtwirstschoftliche Wände _ vbeiter
dürfen nur aus »,.-Grund des vom klandtoirtschnstlichten Fuchse-us-
sschinß "bete. Reichesarbeitstvevwoltnng (Mitbahnen sitt Arbeits- ) beemitebnng) eruf e tell-ten -" Arbeitsvertra ‑° ‑ ausländische' "
WanderorbeiterFchZW Wut-: gfi für. -
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Andere Arbeitsverträge mit ausländischen liakndw·irstschiast-
lichten Winnderurbeitevn sininsdweit unwirksam als-» sie vbn dem
in Absatz _1 genannten Ar eitsvertvasgie zuungunsten der Arbeiter
abweichen. An die Stelle unwirsccmer Vereinbarungen treten
die entsprechenden Bestimmungen des in Absastz 1 genannten
Ar.be«itsvsertmgs.- ' «

· Die ..Bestimmnngen der svdubiiufigen Luindarbeittsordnung
vom-« 24. 1. 1919 (R-G«Bl. S.. 111)« werden hierdurch nicht
berührt.

-  .II. Abschnitt-. .
Genehmigungsverswhren

" A- n t r a g. . .
. § 11.1 Wer akussklsändifiche Arbeiter beschiätftigen will, bat-» die

Genehmingung hiergu bei dem öffentlichen Asrbteitsnaichtweis zu
beantragen}, m dessen Bezirk die Arbeitsstelbe liegt.

Vorwrüfungk .
§ 12. Die Anträge werden durch einen svbm Vevwsaslsturngsk

asusschukß des dssentbichen Arbeitttsnacchweises (ä 7 des Arbeits-
nuchiweisgesetzes) iatus seinen Beissitzern und Ste.lltvsert«ueteun· ge-
bildeten Priifuingsaus chuß viosrgetpirtiitftz dem außer dem· Vor-
sitzenideu des ösfsentlii :n Arbeitsnatchtweises höchstens je drei
Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Veisitzer angehören Be-
steht für den ins Frage dommenden Berusfszweitg ein Fnchaiusk
schsuß (ä 33 des Arbeitsnaichiweisgesetzes), so ersbjigt die Vor-
prüfung durch seinen viosn ihm entsprechend gebildeten Prüfungs-
asusscbussz-. Dass Ergebnis ist atus den Atti-trägen zu ver-merten-;
wurde bei dem Gutach-ten Einstimmigkeit erzielt, so ist die-s
besonders hervorgnhebeu «

Befindet sich unter den Beisitzern des« Verwnbttnngsaus-
schiussess fnicht mindestens je ein Arbeit-geber und Arbeitnehmer
des in Fvnge iksdmtmenden Frisch-es, so sind zu der Vsorprtiifung
der Anträge sei-n Arbeitgeber nnd ein Arbeitnehmer diese-s Freches
mit beratend-er Stimme hinguizugiehen Sie sind zu diesem Zweck
von den sütr das-s Fuch- zutstäsndigen wtirttfchsasftbichjen Vereinigutnisgen
der Arbeitgeber »und Arbeitnehmer vsosrzsusschsliasgen Seh-ließen
sie sich der Stellungnahme des Pzrülsuingsainsschgusses nichxt nn,
so ists-e diies unter Angtaibe der Gründe ans den Anträgen Fu ver-e
mer n.

Der Prüfum«g-sasussxcl)«u«ß statnn mit Zustimmung dies Lan-dess-
asmstss süsr Arbseittstvermsittbung dem Vorsitzenden des öffentlichen-
Arbseitsnachsweises die jederzeit widersmflkische Befugnis erste-iden,
die Vorprtüisuing der Anträge in seinm Aitstirage durchgnfüthiren

Dass Lande-seimt süsr Arbeitsvermittltnng iasnn mit Zu-
stimmung seines Verwiaxltusngsaeussschtussses s(Fa·ch-amsschtussses) be-
stimmen, datß ihn-I die Anträge lnur msit einem- Gutach-ten des
Vorsitzenden des öffentlichen A.r-beitsnsaichswseisses zur Entscheidng
vsorgelsth werden-, wenn für all-e oder einzeline Bertutssgruppens
seines - ezkirks ein Bedürfnis für eine Vortpsrtiisfung der Anträge
durch den Prütssmtxgsasusschusz des öffentlichen Arbseitsnaschweises
nich-It dort-liegt « - .-

. ·G«—e«n-e«himsis-gsus n g d ur chdn s Lin nde sa— m t. «-
sz§ 13. Ueber die Genehmignt entscheidet der Vorsitzende

des Landesgemxts für Arbieitsvermsistttlsung. Jst bei der Vor-
Friitfusng (§ 12) feine Einstimmigkeit erzielt wiosrden oder schließt
si
scheiduinsg durch zdien Prütsusngsnusschnß des Liaind.esnmstes, der
endgiittig entscheidet-. § 12 —Absastz 1 und —-2 finden für die Bil-
dung nnd Zusamt-mentssetzninig des Prütsusngsccnsschtnsses ent-
sprechende Anwendung — . « .

« Der Psvütfungsgusschsusß dann durch einstimmigen Beseht-riß-
dcm Vorsitzenden- des Landesasmtes die Befugnis erteilen, in
seinem Aiustunge zu entscheiden-. . Die Befugnis tacnn ans-» alle
ziäsllte oder Entscheidungen bestimmter zArt biesschsräsntt werden«
Sie ist guts Ver-sinnigen bou- “einem Drittel der Beitsitzer des
Prüf-ungsnguksschsnsses jederzeit zsnrüztukziebenx «
Uebertrgigusäg
sitz-enden die öfif
s 1-ts.- Detr Vor itztende des Lamdesaimttxes . « sann 1wwbeiicbab'et

der estrmmsungen in §«13z Absatz 1 Setz 2 nnd 3 mit Zu-
stimmung der obersten Laindesbehdrde dder der von ihrs-bestimm-
ten Stelle den Vorsitzenden einzelner oder sämtlicher öffentkichser
Arbeitsnsachtykeife des- Bezirks die votn ihm jederzeit wide-trus-
ltchse Befugan erteilen, sin seinem Auftrages über die Genehmi-
gung zu entscheiden Diese Ermächtigung dann von dem Vor-
sitzenden des Lgudesamrts am Bedingungen getwiitrft werden«

- setz 1fjfindet »auf die- Besttmmungew des
keine HATUVeItdungts . k 5 .

· Jsåtzteäideåebje ueih migun esXsäedinguxngoektjtiJs
. 5 »o. e. nean. zur "W_wgacmßt'nv eher

Mem Xmm it m 91999911999 91.9.9119 Dmm Um «va

beiter« ist binnen vier Wochen Gian

eh der Vorsitzende dem Guttatchsten nichst san, so erfolgt die Ent-·

der EJI 111.919 kssd«u-Irg »auf-den Vor-,
sentlrschenArbeitsnachsswesispg .

‚(91619311 I S. «657) wir-d im

ä .13] Ast-tm 2· -ś Artikel I. »Die s Bd; _ über die Ante-erbwa innd Vermittlsnn
duslnndis Laindarbeitier d. .19. 10.--- 192; la 

Mosusasten erteilt werden. . Für liaindwtirtschtastltichse Arbeitsstellen
ist die Genehmigung sowie-ist die _ Beschäftigung atusliändiscker
Wernsderarbeiter in Frage kommt, nur bis gnm 1_5. Dezem er
eines jeden Jahre-s zu erteilen. . -

Die Genehmigung Egge gn Bedångungen .-ge«tniipst cwerden
« indpru . -

§ »16. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden des Landes-
-a-m-t«s (ä 13 Abf. 1 Sastz 1) oder des Vorsitzenden des skifsentlichien
Asrbeitsnachiwei es (§ 14) über die Ztulsaxfsung anständischger Ar-

ruzch des, Antragstelbers bei-
densichPäüfungsatnsschsusz Odes Laindesiatmtes gutlsäissilg der endgültig
ent· iei et. ·. - » —-

Der Einspruch iZst von dem Antragsteller bei dem für die
Arbeits-stelle zuständigen öffentlichen Adbeitsstnuchweis einzu-
rieichen und hat« sotweit die ausländischen Arbeiter bereits asusf
der Arbeitsstellse bseschtätftigt find, ausschsiebende Windung -

- “III. Ast-schindet
Sondervorschriften und Ausnahmen

G ewe rbebe trieb-e im U mberzi ehe-n
§ 17.  Füsr die Beschäftigung musiltündiischer Arbeiter in Ge-

werbebetrsieben im Usmshertziehlen ist die Genehmigung bei dem
Lændesamt zu ybsennktriagenz in dessen Bezirk der Gewiertbebetrtiesb
zunächst sein-e Tätigkeit eins-üben will. Die Ptrsütfusng nnd Ent-
scheidung über die Anträge sersotlgt durch- sdent Votrssitzenden des-
Landesnmtes für Arbseists-vermiisttlsunsg. Gegen die Entscheidung
steht dem Antragsteller Einspruch bei eine-m bom Verwsatltutngs-
asussschtuß gebildeten Priifusngsasussschutß .z-u,, dem außer dem Vors-
sitzendsen höchstens je drei Arbeitgeber und Arbeitnehmer satt-s
Beisitzer angehören. Die Entscheidung des Prütsungsasusschtusssess
ist endgültig ,

Wird der Betrieb wsiihsrend der Giiltigbeitttsdtatuer der Ge-
nehmigung in den Bezirk ein-es san-deren Lundestaimtes verlegt,
so ist die Ausdehnung der Genehmingung »auf diesen Bezirk bei
dem anderen Lininsdessatmt unter Vsosrliage der liaiusfendsen Geneh-
migung oder ihre-r- bieggliasubsisgten Abschrift «qu- beantragen

« Der Antrag dann auch« breits vsosr der Verlegung des Be-
trieb-s bei dem anderen Leindesasmst gestellt werden Ablsntz 1
Satz s2 bis 4 finden Anwendung

. Aussnscothmen  » -
§ 18:. Die Reich-sorbeittssverwsaitung (R«eichistaimt für Ar-

beitsvermit:t0usng,) Utainrn mtit Zustimmung der beteiligten Liäcne
der für bestimmt-e Bezirke oder bestimmte Grtutptpen ans-bän-
difchser Arbeiter oder für bestimmte Arten voin Arbeitssftesllsen
Ausnahmen von den «·v-orsstehenden Bestimmungen zusbatssen Jn-«
gleicher Weise knnn sie diese Befugnis auf einzelne Landes«-
sämter füsr Arbeitsdermitttiung ütbsesrtttriatgen die bei ider Ztuslsasssnng
von Ausnathimen um die Zsutstitmsmminsg der Obersten Liatndessbee
hdrde oder »der vcocn ihr bestimmten Stelle und des Veriwsastttunsgs-
sasusschusfes (Faichiasnssch.susssses) gebunden sind. Die Reichs-arbeits-
v-erw.-a«.ltnng (R-esichtsiaim«t für- Arbeitstvlermistttlusnth dann nacht Be-
nehmen mit den Länder-n die Ermächtigung ·,zsu«riüicbnsebmien.

« « 1V. Abschnitt -
Stras- und Schlußbestimmungen . ·

§ 19. Mit Gebdftrafe bis zu 100 000 Mark ‑ oder mit Ge-
fängnis bis zsn sechs Monaten wird bestraft, wer den Bestim-
mungen dieser Verordnng z;uwi-der!handelt.- «

Absatz- 1 findet san Hsdmdsungen deine Anwendung die im
Betrieb eigner Körper-s tatst des öffentlichen Rechts begangen-
werben. .·-.«2Die« Durchführung dieser Verordnung gegenüber den
Körperschtaifsten des »öffentlichen Rechtts fliegt den Diienistsaiusfsichtttsk
behörden ob. . . _ ‚ · ·

§ 20. Sonstige Vorschriften "über Einreise und Anfengthtadt .
von ausländischen Arbeiter-n im Stillstand insbesondere die lan-
diesre-chttkichien Vorschriften über die Legriftismiernngid twerden
durch diese Ver-ordnung nichit berührt ’ « " «  

§ 21. Die Verordnuan tritt um 15. Januar 1923 ins Kratfgt."««
- -  . - - Verordnung « -
des» Präs- der Reichsarbeitsverwalt b. 2. 1. 1923 über die
Libanderung der 93-11.. über vie Anwerbung nnd Vermittl. aus-

»  ' Iänbiicber Lgndwrbeiter. y « _
» . (K-reisbsliattbetasnntmsachung Even-i 9. 11. 213, St Läg-ZEI-

Ausf Grund von- § 26 des Asvbeitsnuchweisges b. 922.. 7C 1922
Einvernehmen mit den Ltdndern sol-

f":

gewisses- verordnen - ..

„ . » ‚ .. »Wer-brannten ·
931993.. e.j_1057) wva gern-ten spie sog-r- « F
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1. § 4 schau singend-e swang Asuenwdiisichie nat-witt-
sxchaftlciche Wand-erarbeitet dürfen nur asusf Grund des vom
tasndtwirtfchasftlsichen .--Faichausfchnß der Reichssarbevtsderwaltung
(Reich!samt füsr Arbeitsdsersmsittlinnw aufgestellten Arbeitsvertrags
fürwausliindifche Wanderer-beitle angeworben und vermittelt
we en. ‑ « , "

« Andere kArbeiitssvertrsäige mit ausüiindischien sla ndwirtfchiasft-
lichten Winnderarbseitern sind infoweit unwirksam, ais sie von _
dem in Asbifatz 1' genannten Arbeits-toetwaige zususngunsten der
Arbeitnehmer atbweichient An die Stelle unwirksam-er Verein-
barungen tret-en die entsprechen-den Bestimmungen des in Ab-
satz 1 genannten ««-Ar"beitssvertrags. -

Die Bestanmnngen der vorläufigen Licksidaribeitsordnnng «
vom 24. Januar ‘1919 (Reichssgefetzblsastt S. 111) werden hieri-
durch nicht berührt _ ' - _

2. § 7 erhält folgende Fassung: Au.s«lsä-ndifche Liaindiairbseite-r,
die sich bereits im Inland befinden, dürfen nur dann asngewor-
ben und vermittelst wer-den, wenns für sie die Variansfetzsunigen
zur Ginftellungs in sei-ne neue Arbieeitsiftelle warb den §§ 4 bis— 7
der Verordnunng üiber die -E—i«nsstell«ung nnd Beschäftigung asu s-
ländi cher Arbeiter viosms 2. Iasnsuar 1923 gegeben find.

Lrtsikel II. Die Verordnung tritt aim 15. Januar 1923
in KTVOIfL

L I. 238. . Osest s , den 13. Januar 1923.
Vorstehende Verordnung bringe ich surrte-r Bezugnahme aqu

den Erilasßs des Herrn Misniitsters des Innern vom 19. 12. 1922
—- «IVc 587 —.— betr. In«liandssslegistimierung anständischer Ar-
beiter (Krei-s-blatigBekanntmaschung vom 3. 1.. 1923. —- S. 4/5
-—-—) hiermit zusr öffentlichen Kenntnis unsd sertstuiche dies Ortss-
polizsesi- und Optik-behörden sioifort susm wiederholte ortsüsblichew
Bekanntgaibe mit befopndeirem Hin-weiss auf die Stsratfbestismntnm
gen im IV. Asbsfchdnith § 19. '

_T___.

Bebamitmachsuug

\

betreffend lLizefchäftignng von Aussliisndern in Industrie gewerb- -
then nnd hauswirtschaftlichen Betrieben

. Nach der sams 15. 1. 1923 in Kraft getretenen Verordnung
des Herrn Präsidenten dev sRseichisarbeitsverwailtunig (Rtesiichis-
amt sfüir Asrsbeitslvesrmiittlvnngf vosm 2-. 1. 1923 sdsüwfen anstän-
difche Arbeiter nusr in Arbeitssftellen eingestellt und beschäftigt
werden, für die dass Landesamst für Aribseitsvermisttiiung oder
die ivon ihm- bkenusftnagte Stelle die Biefchiiiftligusng asnslsändifchcer
Arbeiter genehmigt bar. Auisslsändtfche Arbeiter im Sinne
dies-er _ Verordnnt sind alte Arbeiter im Sinn-e des ä‘ 11 des
Bsetrrsiebsväteigefertzes, zu denen sitnzssbefonsdere auch Hausgehislsfen
gehören, die nicht deutsche -Reichs-angehöerige« sind. Nicht axlks
asuisilsändissche Arbeiter icm Sinne dieser Ver-ordnung gelten

a.) in der See-" oder Binsnenfchlisffaihrt beschäftigte anständifche
Arbeiten — - s

b) aussillätndiifche basndiwiirtfchaftbiche Arbeiters die mindestens
; svom 1." Januar 1913 ab im: Inland in der Landwirtschaft

niichit nnr vorüber-gehend beschäftigt sind und hierüber einen
Ausweiis besitzen den die Deutsche Arbesiterzentra.-le . auf
Grgund der Feststellungen ider Ortspkokiitzeibehiö rede ausstellt,

c) ainssliänidifche onixchitlandwiritfchialftkiche Arbeiten
destens sdom 1. Januar 1919 ab im Inland in- nichtlia«nd-
wirtschaftlichen Betrieben nicht neu-r vorübergehend beschäf-
tigt sind und hierüber einen Aus-weiss besitzen, »den-. _ die-
Dleintfchie Arbeitenzentrasle auf Grund der !Feststellungen des-r .
Ortspolizeibehörde aiussftellt « _ . —

d) ausstätnidsifchie ni«chitlasndlwsirtfchaftilische Arbeiter, die am
1. Insti 1'914 sfeit mindestens einem Jahre sian Inikiaind in
einem. vnischtliasndwsintsschaftliichen Betrieb sbefchaftiigt waren
und unvexrzüsgkisch auf ihre« atme Arbeitsstelle zurückgekehrt
«immun-1a Edie durch den Krieg geschaffenen Hisndiepungs-«
stünde inl osrtfall gekommen- «wa.re«n.« Die bisher n
« onderbeftiaimungen . für Ideustfchftämmige Anständer fnd

« fortgefallen ‑ - —-
. Um »die Genehmigung des Landesa

·« k

fordere ich« dies Arbeitgeber der industriellen - nnd gewerbllsichen

dem 1.2. 23 Anstände-c «· efchiiiftigen wollen, . mit. bei-dem zus-
Ltgndigens « öffentisichien Arbseitssnachwesiis " zu: Oelss

endestraßh gegen Gestanan »der Selbsthtesn einen Animos-
verband einzufordern diesen » in _ einen Teibew .
stillen txt-ed bis -. spätestens -—-1.0. 2: 1923 anam öfter-i schen-Anna
Uecktwssswww einem“ ' .. .  

   

 

   

Miisiiids wiss-W eiiieges Wissiiiiw

die min-.

srbeitsamtess einsticholem «

Betriebe sowie die Haus« nltuingsvorstäinde» welche auch nachss

i.. -« .Sch.lef»,».

Fett-eilt auszu-

diesem Zeitpunkt eingetreten ist« Arbeitgeber-;- -welehie erbt ni· ;
re

den« wenn das Bedümfwis zur AWTMMWTWWUZUMH nur!)

stzeistige Stellkueng des Genehmigungsantvaiges erst derisfpatet
die Genehmigung erhalten« oder denen die Genehmigung- - aus
diesem Grunde Oper-sagt wird-« laufen Gefahr« gemakszs § 19 der-
Verordnung mit Geldstrafe bis zu 190 000 Mark oder mit Ge-
fänigniss bis zu 6 Monaten bestraft zu werden. .

Der Vorsitzende des öffentlichen Arbeitsmchweifes

f TMZMU 12. Mai 1922.
Kernen der n« u »

iir die .nhaber bete igter Schul- nnd Kirchenamter.»
Die Hö e der Stellenzulage r die Inhaber vereinigt-er

Schul- nnd Kirchenämster (§ 16 .D. G.) hast sich» nach dem
Umfange der mit dem Kirchenamst verbunden-en Mnhewaltung
zu richten. Bei-der Festsetzung des Betrag-es mußsanchz die Ent-
wertung sdes Geldes mitherücksichtisgt werden. ‑ s ward daher
in viel-en Fällen die bisher festgesetzte « Stellen-zuslage erhoht» wer-«
den müssen. Die Inhaber vereinigter Schul- und Kiechenamter
erhalten ihr gesamtes bar-es Diensteinksommen mit Ein chluß. der
Stellenzuslage aus der Landesschultasse gezahlt Die » esllenzns
lage hat der Schulderband —- mscht etwa die Kirchen emeinde -—«—«-
der Landesschnlbasse zu erstatten (§»46 Ziffer 2 V. ».G.)..« Die
Enstfchädisgnn , für die kirchlich-e Muhewaltung hat« igrusn«dsa«tz!lsich
sder Schulver and aufzubringen; der Kirchengememde »··liegt nicht
»die Verpflichtung ob, dem Stelleninhaber eine « Erhoshung der
Stellen-sum zu ewiihren Nach § 16 Abfastz 1 stets-ten Sa des
Volkss lslseFrer-«.-sienstesinkom-menge setzes (§ 6 gdes alten Le ster-
Bessoldungsi essetzes) ist die-Stellen u- · e durch die Schabaufsicht«. -
behörde nach Benehmen mit der kirchlichen Aufsichtsbehörde ihrer
Höhe nach festzusetzen Sie dar-f- aber die Gesamtsumme der
Einkünfte aus dem zur Dotation des vereinigten Amtes be-
timmtsen Schul-, Kirchen- nnd Stiftungsbetrieb-gen einschslie lich

- er Zuschüsse aus der Kirchentaffe und von Kir nxgemiein en-
owie der sonstigen Einnahmen aus dem Kirschendisenst zuzüglich
es Nutzunigswertes des den kirchlichen Interessenten gehörigen

Agitesitls an dem Schul- und Küster-haU-s oder Küstergehöft nicht
u er eigen. '

Nach Nr, 39 Absatz 2 der Ausführuxngsanweisung Teil I
Zum Vioslkss ulllehrerdienfteinkommen essetz follten die Arbeiten-,

iiie seine a gemeine Erhöhung »der « tellenzulage verursachten
würden, zusncischst noch hinausgeschoben werden. Nachdem aber
insz chen das neue Voslkssschsullehrer-Di-en-stei·nkonimenssgefetz in
der auptssaichse durchgeführt ist, muß nun auch- auf eine den
Geldverhaltnissen entsprechende allgemeine Erhöhun« ‑ der Stiel-
lenszulage hin-gewirkt werden. Soweit die obengedaest-e Gesamt-
summe nicht ausreicht, dem- Stelleninhaber ein-e angemse sene
Stellenzulage für seine kirchliche- Mühewsasltung zu« g-ewsä-" ren,
wird» daran Bieda :t zu nehmen fein, ‚auf; die Kirchen-gemeinde
mit ihren ittseln durch Gewährung seines Zufchaxsfes „bei end
eintritt, was schon bisher für ein eine Fälle nach kder Aus ih-
runchgsanweisiung angeregt war. - adurch wird die Mögli site-ist
get; affen, ein-e entsprechend-e Erhöhung der Stellenznlagie festzu-

» se an. « « . · , . . "

· Die Regierungen ersucke ich, da, wo es erforderli- I it, as .
die Kirchengemeinden durch Vermittelun der kirchsliiZenH Atti-g
stichtsbehrzrde einzuwirken daß ie die Zus- süsse aus der- Kir en-
tafsie erhohen nnd darauf die _ tellenzulagen nach der- Violrss "-rift
im § Q ides alten »Liehrer-Befolsdungs«gefetzies neu festzusetzen

Dir-e Kosn tstorien erhalten Abschrift dies-es -Erslass-es; . -
Der Min ter für Wissenschaft Kunst nnd Vollsbsildung «

« ‑‑ Im Auf-trage: ·
· . Klotz-sich. ·

L. 11.147. _ h ‚ » . O e.ls, den 22. Januar 1928.
Den Schuld-o-rstanden gebe ich san-heim, die« eufextfetzunsgsen

Ider Sstsellenziilagen der Inhaber vereinigt-er Schul- un Kirchen-
amtser auch oshine « bsefonderen Antrag der Stellensinhaber beschleu-
nigt nnd der Geldentwertung enst wiegen-de durchzuführen ·.Bis
zum 15. April d. I. ist mir über « s. eranbatßtezu berichten «

sz. anzde J, täte, 1a. 1.; merk-Es II G9
.„ rodeutf esArdez-«s etwr

Die thdeutsckfe Arbeit-errettet muß-. im Hinblick- auf. den-l
Zeitpunkt ihrer EIN-WOR- ‚auf den Inhalt ihres Sa ngs-«z
tatuts,..szdzen Kreis ihrer-« itg’Iieb‘er, »Die Akk:-ehM..-Vzkä - M-

erfonen ihrer Führer »und »auf-i Abzeichen (wie AMÆVS
mit chmrzem „gamma asufsweji em»—Fe1xide)sicue«esiu.e- vermietete

»Er-Zik- '   bei; von mir mit Erlaß-— dam·15.-. «11-;«1-922"- j· g ,. « . . . “r
42-—- ,(MB1ck.«.v,S.-1115)» cru- Grund der Bestimmuan » desGee s unt-S ‘u f die mühe-"“5 lös» starben« .staates-M mais-sie i « im We im -
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Teilnahme an irgendwelchen Veranstaltun· en der Großdeutschen
· Arbeitserpartei und die weitere Mitglieds aft bei diese-r Partei
bedeutet daher ein Vergehen gegen § 1.9 Abs-. 2 des Repnblik-
schutzgesetzes (RG-Bl. I 1922 - '. 585).

ünstighisn sind alle Unternehmungen der Großdeutschen
Arbeiterpartei mit polizeilichen Machtmitteln zu verhindern

Gie en tdie Veranstalter und Teilnehmer solcher Veranstal-
tungen find Strafberfahren einzuleiten . '

Vf. d. M. d. J. vom 10. 1. 1923 —- II G6
Na ionalverband deutscher Soldaten «(E. V.).

Auf Grund der §§ 14 Abs. 2,8 Zi- . 1-». 7 Ziff. 2 des Ge-
setzes zum Schutze der Repuiblik vom 1. 7. 1922 (R8G3Bl. _I
S. 585) wird der »Nationalverban.d deutscher Soldaten« mit
dem Sitz in Berlin für den Bereich Preußens verboten- und fur
aufgelöst erklärt

L. I. 525. Oel s, »den 25. Januar 1.923.
Wegfall der Radfahrlarte.· . _ ..

Nach-dem- fisch die Länder des Reich-es sämtlich dagur aus-
gesprochen haben, daß von den Rad hrern ein person-It )er- Aus-
weis nichirl mehr gefordert werden oll, kommt »die Radfahrkarte
in We · ‘.

Digxa förmliche Aufhebung »der betreffenden Bestimmungen
delr Polizeiverordnnng vom 10. Juli 1908 wird den-i.uach:ft er-
fo gen. _ · «

, Den Ortspolizeibehörden gebe ich hiervon Kenntnis

IV d. 2391. B e r_ I‘i n W 9, den 30. Dezember 1.922.
. Leipziger Platz 10.

Freiziigigkeit der preußischen Zuckerkarte.
· Ess ist sbei mir zur Sprache ge rachst worden, daß die Bor-

stkrift des § 8 Absatz 11sder Preusßischen Ausführungsanwesisung
xi er die Vers-orgng mit Zucker im Betriebsjahre 1922/23 vom
14. Oktober 1922, wonach die Zuckerbarte gür das ganze preu-
Pische Staatsgebiet gilt, von den Ortsbehör en bei der Aus-stel-
ung von Lebensmittels-Abmelde;cheinen »für die innerhalb Preu-
Eens verziehen-den Personen vie fasch nicht beachtet wird. Einige
rtsbehörden haben den fort-ziehenden Person-en die Zuckerkarten

abgenommen und dieges in den Lebensmitstel-Abmeldeseheineu
.vermerkt, währen-d an ere Ortsbehörden überhaupt keinen Ver-
merk über die Belassung oder Abnahme der Zuelierkarten in die
Lebensmittel - Aibmeldefcheine aufgenommen haben-. Hier-durch
entstehen Schwierigkeiten bei der Verasbfolgung der Zucherkarteu
an die bersorgungsbievechrtigte Bevölkerung Jch serssusche desshalb
ev eben-st, die Ortsibehörden auf die durch § 8 Absatz II der Aus--
fügrungsanweisung Vom _14. Oktober 1-922 begründete Frei-
zügigkesit der Zuckerkarte in Preußen besonders hinzuweisen und
„n beruhigen, daß allen innerhalb Preußens verzieh-enden Per-
son-en die usckerbarte belassen und ein entsprechender Vermerk
hierüber in die Lesbensmsit-tse·l-Abmeldescheine aufgenommen wird.

Der Minister für Landwirtschaft, Dosmiinen und For-sten.
Preußischer Staatskommissar für Voslksernährung

· Jm Auftrage: ....
Eggert

O e l·s, den 23. Januar 1923.K. I. 276
ich den Ortsbehörkden zur Kennt-Vorstsehenden Erlaß bringe

nis unöd Beachtung " _
Der Vorsitzende des Kreisaussehsusses

h Oe l- s» den« 25. Januar 1923.
. Trich-inen- und Fleischtbeschangebühren

Gemiä - Erlaß vom- 12. November 1922 ——- IA III i 5901
——‚ habe is mist»«Ermiicht-igung des Herrin Ministesr«s-sfiir Land-
wirtschaft, Domanen und Forsten die mit mein-er Kreis-blatt-

L. I. 596.

verfügung vorm 12. Dezember 19.22 ---— Kueisblatit S 273 —-
beöanntgexgebene Flezifchbeskchaisp und Tirichinenschaugebühren wie
folgt heraufge- e -: · —
- » a) Eins u er 1300 C///

b) Rin· , ausschl. Kälber 870 »t-
650 „lt
490 alt
320 all
320 all
210 All

d) S weine, ausschl. Trichisnenfchau
e) S weine, Trsichinensschnu allein - « '
f) SoÆges Klein-hieb Kälber-, Schafe, siegen)
g) Fe« i, Sitßeß Lämmer « s

· Diese Gebnhren treten »in-it idem 1. ebruarin Kraft. Von
Wäre. Gebrihren sind szie bisher für ni ttiserärzxtli e Beschauer
20. ·.rnn-Abzug zu bringen und den Ergänzungsbes s udas en zus-

c) Szweine einschl. Trichinenschau

Pi- wem-eigene »van erfreche ichs-vie «. wen er und
Tricknnenschauer wärt entsprechend zuHeversrän i915?“ j»

engeren, den Besitzer üiber den

K. 1.226. »« - O el d, den 24. Januar 1923.
- Kdrung von Zuichtbullen

Die Ankörung sder nasch-g-emesldetsen Ballen findet an folgen-
den Terminen Ltastn ·

e1) Am 1. ruar vorm. 9 Uhr in Groß Zöllnig Schmiede.
2) fAm 2. ebruar vorm. 9 Uhr in Spahlitz, Schmiede
3) Am 2. ebruar vorm. 10 Uhr in Rathe.
· Die Herren Gemeindevosrsteher ersuche ich, die Bekannt-

maschung den Bullenbexitzern sofort zur Kenntnis vorzulegen.
Der Vers tzende des Kreisausschusfes

O e Es, den 25. Januar 1923.
, - Geisteskranle. "
. Meine Kreiisdlsaststverfüsgung svom 4. November 1922 —-

Seite 248 —- betrseffend Einreichung des Verzieichnifses üiber alle
außerhan Ivson öffentlichen Anstalten suntergebraschsten Geistess-
lraintem Geistes-schwachen und Jditosten ist trostz Erinnerung von
dem größten Teil der Orts-behörden noch nicht erledigt worden

. Geh-en die Bericht-e bis spätestens 1. Februar d. Js. hier
nicht« ein, werden dieselben durch kostenpsflichtigen Boten abges-
holt werden. ‘

Der Vorsitzende des K.reisa.usfchusses.

O e l si, den 22. Januar 1923.
Gsebiihren für Wandergewerbescheine.

Ein großer Teil der Ortstpoiliizeibehsöriden ist noch mit der·
Erledigung meiner Kreibtlasttverfüsgung «vom 19. Dezember 1922
—- Ksreissbslatt Seite 281 ———' im Rückstande- Jch sehe dem Ein-
gang der Zusannnenstellmngen nunmehr bestimmt bis- znms 30.
d-. M. entgegen «

vv.4936."

L. 19561..

L. III. 49. . Oel s, den 20. Januar 1923.
Invaliden-, Alters-, Witwen- usnd Waisenrientienquiititusngsk

formuliere tkösnsnen nunmehr Dom hiesigen Versicherung-samt bes-
gegen werden-, jedoch mache ich die Orts-behörden daraqu aufmerk-
sam, daß diese gelegentlich durch Bot-en asbzuhoslen sind, ida in-
folge der hohen Portiotlåostew ivsosn der Uebersendnnig von Fosrm«.u-
baren Abstand genommen werden« muß-.

Der Vorsitzende des Verfirherungsmnts.

O e l s-, den 1. Januar 1923.
Anaemie (Ansteckende Blutarmut).

Jn- letzter Zeit mehren sich die gerne, in« denen dike Be-
sitzer von infolge Aknaenrie getötet-ten Pferden mit »der ihnen ge-
toiihrtien Entschädigung nicht zufrieden sind. Den · Wünschen
dieser Besitz-er ent«stp-rsescl)ie1-1sd, Ihn-be ich einen Antrag dem Herrn
Herrn Regierungstpsrsiisisdsentent vorgelegt usntdt darauf folgende
Entscheidung erhalten:

. »Die veterinärpolizeiliiiche Besöäsrnpsung der aufreibender
Bilutarmut kann nnr dann Aussicht aus Erfing haben-, wenn
sie nach einheitliischsen Grund-sähen und innre-r strengster Be-
folgung der zu ihre-r Bekämpfung erlassenen Vorschriften auss-
geführt mirb. Jch bin daher grundsätzlich nicht in der Lage;
die Durchfsüshrsuaisg angeovdnetser Msatßsnahsmen vion Bedingun-
gen abhängig .z-u machen, welche von den Tierbefitzern gestellt
werden Ins-besondere nicht svson der- mehr iosder weniger ··
hohen Schätzung »der ziu tötenden Tiere. Jch bemerke hier-
zu-, daiß tviesslsssach bei den« Besitz-ern die faktisch-te Annahme be-
flieht, die ansteckende Bilsuttasrirnnt sei ein-e ienstschiiidxigungs«-
pflitchtigte Seuche Das trifft bekanntlich nicht (an. Die vsoin

« de r Psriopisnziailsverswakitung gezahlten Beträge sind lediglich als-
eine Beihilfe aufzufassen» deren Höhe die Pr.o-vsin:zkiatllderwail-
stung heftsinrmt und die svier Fünftel des geschätzten Wertes
nicht« übersteigen dars. Die Ermixsttelsuing dieser «;Vetrsäge er-
folgt durchs sachverständiige Schütze-o ausf der Grundlat e der
bei -- den iütbrigen -etutschtädisguingspsfliåchttigen Sen-schen bestehen-
den Grundsätze d. sh. es wir-d nur der sgemeine Wert des
Tiere-s gesichtätzd nicht aber der Betrag, ‚b er zurzeit für deu-
Besitzer erforderlich sein würde, ein«-neues Tier zsu beschassenA

» hh Es liiseigt im eigenen anteres e desr Tier-besitzen wen-n diese
sich mit einer- einem. ern-geordneten · ötusng ainaesmieskvanber Pferde
einverstanden erwärmen, da im anderen Falle die tranken Tiere
unter Statistperve gestellt werden und unnötige Futtertkotsten .
verursachen Jch weise ferner daranf hin, daß es zwecklos ist«
die Pferde einer Behandlung unt-er sieh-en zu lassen. »Die dabei
erzielten Erfolge sind immer nur Amt-solng und nur dazu

. undheuszznsrand seines-
Pfersdebestandes in falsche Hoffnungen zu - wiegen nntd die Be- «

_L 1. 97,91..

 kämpszeng I der Sen e nur ans dass una- nehmtste Fu ‚nein.knien en .. an see einsam-aM‑ ern-sue an»W- am ons- Wnasw ; ‚n - ”i“
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jahrelang — frei rau Rr'antbbeitäarrfätben, sie find aber »washren»s.df
dieser Zeit niemals als gesund anzusehen sit-nd sind geeignet, die
Seuche innerhalb des Bestandes zui verbreiten.

Breslasu», den 5. Januar 1923.
« Sicherstellung von Rechten .. » ś ·.

Der Mühlenb itzer Paul Scho lz in SsußtrinkehKieis
Oelis, Eigentümer . es da selbst beslesgenen Grusndstucks Band I
Blatt 28 hat für siich un - sei-ne Rechtsnachfolger den Austrag
auf Sicherstellung folgende-r Rechtes gestellt: " ..

· 1. Das Recht, das Wasser des Oelser Baches zwischen- den
" garzellen 248/60 und 201/68 Rartenbtatt I, (Setuani’ung

"«ßwintel·, Kreis _ Oels, kusr unter der- Cshsauffeebriicke bis
in Höhe der Staumarke Boslzensuntertante) = N. N.

· 127,08 m wie bisher asuszsusftauen . « .
. Das Recht, Wasser des Oelsesr Baches in seiner Maximal-
men e von 750 Sekundenlitern wie bis-her zum Betrieb der
Tur inenanlage der aus der- Pasrzelle 201/68 Kartenblatt 4
Gemarkung sSiiißswinteL Kreis Oel-s, gelegenen Mahlmuhlie
u benutzen . . «
as Recht, dass Wasser des Oselfer Baches durch das zwi-

schen den Parzesllen 137 und 209/139 Kartenblatt 1 Ge-
markung Süsßwiniel am Beginn des Asbifchlagsrgrabens ein-
- ebauite Sichleufenswehir bis in Höh-e der Staumarle (Mittse
· olzenko f) = N. N. 127,13 m Iauiszu.stanen.—

. Das Re t, im Biedasrsssallse Wasser des Qelfer Baches durch
die wifchsen den Paizellen 137 und 209/139 eingebaute
Abschlagsfchleuse wie bisher in den Abschlasgsgraben abzu-
leiten. _ "

. Dass Recht, das aus dem Oielfier Bach im Bedarfsfall abge-
leitete Wasser durch den Abschlagzgraben wie bisher zwischen
den Parzellen 248/60 und 65 Karitenblatt I Gesmasrkung
Süßwintel ca. 350 m unterhalb desr Müh-le wieder in den
Oelser Bach einzuileiten ·
Gemäß § 65 des Waffergesetzes vom 7. April 1913 wird

dieser Antrag mit dem Bemerken zur össåsentlischen Kenntnis ge-
bracht, daß Widersprüche gegen diese c»si-cherftellungs der vor-
stehend unter 1—5· beantragsten Rechte und Ansprüche auf Her-
stellung und Unterhaltung voin Einrichtungen oder auf Ent-«
Ichädigung bei dem Amtsvsosrfteher übe-r Siisßwintiel schriftlich in
weifacher Aursfertigungs oder mündlich zu srotoksoll anzubringen

find und rner, daß ander-e- Anträge auf erleihung des Rechts
u einer enustzung des ·Wafse-rlauss, durch welche die ran dem
nrtsragisteller beabsichtigte Benutzung beeinträchtigt werden

würde, bei demselben Amtsvorftesher mit den unter Nr. 2——5
der III. Aussührungsanweisung zum Wassergesetz vor-geschrie-
benen Unterlagen einzusrseischen find.

Die Frist zur Erhebung von Widersprüchen zur Anmel-
dung von Ansprüchen und zur Einreichung der letztgenannten
Anträge läuft bis einschlie- lich 10. Februar 1923.

Diejeni« en, die inner alb dieser Frist keinen Widerspruch
egen die Sicherstellung der beantragten Recht-e erheben, werden

s iserdur mit der Verwarnun . darauf aufmerksam gemacht, daß
ise ihr sidersprnchsrecht verlieren daß- ferner nach Ablauf der

- risft gestellte Anträge an; Sicherstellung oder Verleihung von
echten in demselben Ver ashren nicht berücksichtigt werd-en und

daß vom Beginn der Ausübung der fichergeftellten Rechte we en
niachteilis er Wirkungen nur noch die im § 82 und 203 Ab. 2s
des Wucher-gesetzes bezeichneten Ansprüche gelten-d gemacht wer-·
den können. « — _ « » _ «

’ Die Akten und Zeichnungen liegen wsährend der Einspruchs-
gift bei dem Amtsvsor tehesr über Ssüßswsinkiel während der
ien tstunden zur Ein-si- t aus. «

te recht seistig geltend gema
in seinem noch .
Stelle mündli erörtert werdens «Die Erörterun
im Falle des usbleibenss seines Beteiligten tatstfiii en. -

Der Bezirlsausfchuß (Verleihungs ehörde).

, .. Br· e is lau, den 4.. Januar 1923. -
Die Muhlenbesieerin Mai-r te Brutsscheel in Eichs-

gkunn Kreis Oel-s, Eigentümerin des daselbst belegen-en Grund-
titckis Griindibuch Band l, Blatt «1.., hast r sich und ihre Rechtsi-
imcltxkkixlger den Antrag auf , Stich-erste sung folgender Rechte
w. . . .. . . .. « '

 

   
   

chten Widersprüche usw. werden«

.. Idee Recht due Wasser des Julius-Hm- er Weiser-D M bern »bisherigen Umsange entweder unmitte . zum Trieka
auf Pairzelle 38 Hund 68 . Kartenblatt 1, Gemarkun .» Eich-

· syrunsdoder enden dem-«.«sfrs » In Kö .- Von Sa en ges
Zeig-m dieser-nich Pers-n- Krum-  
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I.

später anzuderaumenden Termisni an Ort und·
wird auch

f 1- Genie-illust-

bar Recht, das Wasser des Juliusburgesr Wassers bei Be-
darf mittels Asbschilagslschleusfe zwischen Parzelle 69 und 70
Kia·;teiisbbatst 1, Gemasrtuiisg Eischgkrund, und anschließendem
Abschlasggralben in den Wiesengraben abzuleiten und durch
die-sen zwischen Parzelle 156 und 157, Kdrstenlbbatt 1,« Ges-
iuarlunsg D-o-b-ri!sschasu, in das Jsuiliusburger Wasser wsieder
eiiizulei-teii. »

. das Recht, dass Wafser im Juliusbmger Wasser mittels
hölzerner Abschlagssfchåieuse gwiifschen ,«Parzelle 69 und 70.,
Kartenblatt 1, Gemarkung Eischgrund, im bisherigen Um-
fange zu stauen, , _ « »
das Recht-, das Wasser iiiins Jntiiusduiger Wasser nnd .m
dem, dem früheren König von Sachsen gehörigen Stauteich
-——— Parzelle 39, Rartenbßgtt 1, Gemartung Eichsgrund —
mittels Betriebssfchleufe vor der Wassermüihile in Eischgrund
auf Parzelle 38 und 68, Kartenblatt 1, Gemartimg « Eich-
sgirusnd bis zur Höshe der Statuinarten und zwar im Win-
ter biss- 135,55 und isin Sommer bis 135,45 m, zu stauen
Gemäfß § 65 des Wasser-gesetzes svsom 7. April- 1913 wird

tiefe-r Antrag mit dem Bemerkten zur öffentlichen Kenntniss
geb rasch-t, daß Widerstrüsche gegen diese Sicherstellung der dor-
ftehend unter 1-—4 betrat-ragten Reich-te nnd Ansprüche auf Her-
stellung und Unterhaltung von Einrichtungen oder ans Gut-
fchädisgung bei dem Anttsoosnftekher über sEichsgruxnd schriftlich in't
zweifacher Aussfertiiguing oder smsiisndslich zu Protostosll anzubringen
find nnd ferner-, dakß andere Anträge auf Verleihung des Rechts
zu einer Benutzung des Wasser«lauif«ssk, durch welsche die man dem
Antragsteller denbsichtisgte Benutzung beeinträchtigt werden
würde, bei demselben Amstssvorfteher mit dem »unter 2——5 der
3. Aus-führungsanweisiutng zum Wasssergefetz norgeschrtebenen
Unterlagen einzureiichen sind ·

‑ Die Frist zur Erhebung von Widersprüchen zur Anmel-
dung von Ansprüchen und zur Einreichung der letztgenannten
Anträge läuft bis einschließlich 10. Februar 1923. _

Diejenigen die innerhalb dieser Frist keinen Widerspruch
gegen die Sicherstellung der beantragten Rechte erheben, werden
hierdurch mit der Verwarnung darauf aufmerksam gemacht, daß
sie sehr Widierfkpruschsrecht verlieren daß ferner nach Ablain der
Frist gestellte Anträge aus- Sicherstellung oder Verleihung svosn
?lise-ch-ten in demselben Vier-fahren nicht sbesrtülckfichitigt werden usnid
daß· vom Beginn der Aukssüibiusng der sichergestellten Rechte wegen
nia chiteiltger Wirkungen nur noch die ism § 82 und 203 Abs. 2
des Mfscrgesetzes « bezeichneten Ansprüche geltend gemacht wer-·
den können

Die Akten und Zeichnungew fliegen wäkhsnenld der (Ein;
spruchsfrift lbei dem Amstsvdrftesher über Eischgrusnsd während
der Dienststunden zur Einsicht aus. «

Die rechtzeitig geltend gemachten Widersprüche usw. wer-
den in einem noch später ainszsusberauimenden Termin an Ort
nnd Stelle mündlich erörtert werden Die Erörterung wird
auch im Fall-e des Ausbileisbens eines Beteiligten staitltsiiiden

« Der Bezirksausschuß (Verleihungsbehörde).«

,·s2.-

' - sB r e sl au, den 5. Januar 1923.
ś Der« Müsblenbsesitzer A l be rt Müh-l in Mühlsdo , Kreis-

Oels, Eigentum-er des in- der Gemartung Kunersdori, Kreis
Qels,· belegen-en Grundstück-s Grundbuch Band I Blatt 29., hat
fusr sich und seine Rechtsnachfolger den Antrag ans Sicherstel-
lung folgender Rechte gestellt: .

1. Das Wasser des Oelfer Baches mittels einer Stauanlage
« auf der Affe-wurzeln 185 geb Kartenblatts 2 der Gemar-·

tun-g Kuniersdorfs, Kdeis Qelss zwischen Parzelle 110 und
der .‚ Werarzelle 366/159 usm. bis zur Höh-e dezr Stau-·

marke ( »ko-lzenuintertante5 N. N122,47 m gleich 602 cm-
uber dem -1.,«30- In vor der Freischtitze " auf der Ordinate
N. N. 121,87 m liegenden Faschbaum auszustauen -

. Dass Wasser des Oelser Baches zum Betrieb der Trieb-irren-
anlage der auf der ,.«Parzelle 142 des Kartenblattes 3‘- der«
Gemarkung Kunersdorf, Kreis Qels, gelegenen Mashlmähle
zu benutzen , -- . ·

. Das Wasser des Oel er Baches aus«-der Wasserwrzelle 185
kurz- unterhalb“ der ebnen twisisen geile; 208/146 und
Parzelle»’1»44 des Karte lattes der Gemang . Kunersb
dort, Kreis Berg, wahrend der Räumung und isbei vor--v

. sommenden szauarbeisten an der Muth as nur zu rar:
« ubergehendeni Händen mittels beweglicher Stananslage
sthbmvevsa  stets-im Uns-Jenas am Zwecke sie-r

4 sier mid- . n » » i
 .. » _ .d..uiisd5-W der 3  Bewvfzum euer-Mr

5
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Den auf den Parzellen 208/146 und 145 des Kartensblattes 2
Der Gemarkung Kunersdorf gelegenen- Alischlaigssgraben nach
vorheriger Entfernung der in spemsselben bei Station 0,0
+ 60 vorhandeiien nferhsohen Absperrvorrichtuug aus- losem
Bohlenversatz innerhalb der Parzelle 145 Karten-blau 2
Gemarkuug Kuuersdorf in Den Fanler Graben abzuleiten
Gleichzeitig ist die nachträgliche gewerbepolizeilich-e Geneh-

migung fiir die im Jahr-e 1880 eingebaute Turbiiie beantragt.
Gemäß § 65 des Wassergesetzes vom 7. April ‚191.3 usnd

gemäß § 17 Der Reichsgiewerbeordnung wird dieser Antrag mit
dem Bsenierken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß Wider-
sprüche gegen Diefe Sicherstellung der vorstehend unter 1—--l bie-
antragsteii Rechte uiiid Auspsriiiche auf Herstellung und Unter-
haltung von Einrichtungen oder auf Entschädigung infolge der
Sicherstellung und Widersprüche gegen die gewerbepolizeilichse
Genehmigung bei dein Anitsvorsteher iibser Illiiishsldorf schriftlich
in zweifacher Ausfertiguiig oder nisiiudlich zu Protokoll anzu-
bringen sind und ferner, daß andere Anträge auf Verleihung
des Rechts zu einer Benutzung des Wassserlaufs, durch welche
die von Dein Antragsteller beabsichtigt-e Benutzung- beeinträchtigt
werden würde, bei demselben Anitsvorsteher mit den unt-er
Nr. 2——5 Der III. Ausfiihrungsanweisuug zum Wasser-gesetz vor-
geschriebenen Unterlagen eiiiziireichen 'inD.

Die Frist zur Erhebung von Widersprüchen, zur Anmel-
dung von Ansprüchen und zur Einreichung der letztgenannten
Anträge läuft bis einschließlich 10. Februar 1923.

Diejenigen, die innerhalb dieser Frist kein-en Widerspruch
gegen die Sicherstellung der beantragten Rechte oder gegen die
asewerbepolizeilsiche lsisenehmiguug der Turbiiie erheben, werden
)i-erdur«ch mit der Verwarnung darauf aufmerksam gemacht-, daß
sie ihr Wisdersprsuichsrecht verlieren, daß fern-er nach Ablauf der
Frist gestellte Anträge auf Sicherstellung oder Verleihung von
Rechten in demselben Verfahren nicht berücksichtigt werden und
daß voin Beginn der Ausübung der siehersgestellten Recht-e wegen
naschteiliiger Wirkungen nur noch- Die im § 82 uud 203 Abs. 2
des Wassergesehes bezeichnet-en- Aiispriiche geltend gemacht wer-
den können.

Die Akten nnd Zeichnuugen liegen während der Einspruch-s-
Frist bei deui Asuiitsdorsteher iiber Mühldorf während der Dienst-
tiinden zur Einsicht aus.

· Die rechtzeitig gelten-d gemachten-.Widerspruch-e usw. werden
in einem noch später anzuberaunt-enden- Terniin an Ort und
Stelle mündlich erörtert werden«-. Die Erörterung wird auch
im Falle des Ausbleibens eines Beteiligten stattfinden

Der Bezirksausschuß (Verleihungsbchörde).

K.II. 10. Oels-, den 24. Januar 1l)23.

Schlachthausbau.
Der Fleisch-ernieister Adolf Lange r in Saeran beab-

sichtigt, auf seinem Grundstück in Saerau, Trebnitzerstix Nr. 27,
ein Schlachsthaus zu errichten. .

Gemäß § 17 der lsåewerbeosrdnung fiir das Deutsche Reich
(RGBl. von 1900 S. 871 ff.) bringe ich die-s mit dein Be-
mserkeii zur öffentlich-en Kenntnis, daß Einwendungen innerhalb
14 Sagen schriftlich in zwei Etsetnplaren oder zu Protokoll bei
mir anzubringen sind. »Nach Ablauf obiger Frist sind Ein-wen-
dunsgsen nicht mehr ziiliassig Beschreibung und Zeichnung der
Anlage liegen in meinem Amtszimmer zur Einsicht offen aus-

Zur muxidlichen Erortserung »der rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen habe ich einen Termin auf

Dienstag, den 13. Februar 1923,
h ś vormittags 10 Uhr
in meinem Amtszimmer hier-selbst anberantnr, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Hemerkeu hier-
durch vsorlade, daß« im Fall-e des Ausblseibeus gleich-wohl mit der
Evorterung der Einwendungen vorgegangen werden wird.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.  

Oel s, den 23. Januar 1323.
Vf. D. M. d. J. v. 12. I. 1923 — II F2076 22, betreffend

Landuug von Wasserleichen.
_ Jiifsolge Der fta-teoig. fortischreitendens Gseslidentwertiiug wir-d
ie gem. “Senf. v. 3. ‚10. 192-2 —- ll 192057 («J)i.-le.i.V.S.

..)80s fsiir die Bei-gnug von Wtiiksserleischen zu zahlen-de Land-rings-
gebiiihr VVU HJU THE-art- aiif 5s0sl) Mark fiir jeden Beirsgiungsfall

f
a
m
)
-

erhoht

Oels, Den 22. Januar 1923.

Ernikttelung eines Bsermißten.
Aui Montag, den 25. Dezember 1922 iist der Sohn- des

Fuhrwerksbesitzers Karl Anders aus L-l)lau«, Erich A n der s,
·:,-eboreu aui 5. August 1902 in kliastibior von Der eltsei«"sliicl;eii« Woh-
niiiig zum Konzert in dasv Drei-seh sehe lsiasthsasuss in Ohllau ge-
gangen, nnD bis hie-nie noch nicht zuriick·ge"l·sehst"«t. S lbisger ist am
z.i,eu-«.inn:—eu Tage gegen .1:21.». Uhr nachts noch im Trieschiier scheu
Gasthiius gesehen word-eu. Es wird vermutet, daß demselben-
ein llusgliicksfalll zugestoßen ist.

Personalbcschreibuiig:

(«)-r-s;··-s3e: etwa 1,55 Meter groß; °
Alter: 20 Jahre;
Betteidungc Drntn't‘e[abranngrünen iiliantet, hellsgriiruer An-

zug, dunkelbraunes Schuhe, weich-en UmIieigeskriasgeir mit
griiiieini Zelbsstoindeiy shellgsraiuer Hut, gestiitzteni Sich-narr-
hart;

Augen: braun;
Aha-a r e : s-el)«ir-iast-z;
(Beitritt: untersetzt
Zelbiger erhielt zeitweise tilrampf-a.ufi"i-lle.

Die Herr-en Liiiiidsjsiiiger ersuche ich, eingehen-de iiiadiforichtenr
gen anzustellen und niir im Erniixtteluiisgssfsalle Bericht zu er-
Hatten.

1.. l. 48.4.

Oels, den« 18. Januar 1:923.
Genehmigungserteilung zum Großhandel.

Tem Kasustiiann Willsi Berti stein in Bernstiadt ist
„im .17. D. stjitsu die Genehmigung zuiin Grsoßihianidel mit Ges-
treibe, Hiisliseiifriicht-en, ‚töten, Stroh und Futtermitteln erteilt
toorDen.

 

L. I. 2310.

2826. O- el s, den 1-8s. Januar 1'923.
Den JTnhasbern der Firma Opa tz«, P e t e r 8x C o., Bete.

‚(t‘anfnia-nn Hermanu O pa. h, Oels
‚it‘anftnainn Artur Peter, Oele
.si«-ai.if-in-aiin Sigmund T i e s- l e r ·, Oels

ists unt-er dem 1.7. D. Miss- die lsjseiiehimiigsunig zum Großhandell

L. i.

iiiit (SietreiDe, Hiiilsseiifr«i."i«-chten, _ Hei-i _, Stroh, Futteriinitstse««lns,
a);roci‘enfdnnhe nide Wild erteilt worden« «

i<.I.'222. Oelss, Den. 20. Januar 1923.
. » . _ _ » Bestellng h
‚Sie Ostemeiusdesekretasriir Frsaiisleiii state Franz ist zuiiii

zweiten C aiisdesslbeanitleii«-e--tellver.treter fiur den Standesiimits-
bezisrk Sacrau bestellt worden. .

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

L. I. 9580. O e l s, den 25. Januar 1923.

Berichtigung. ‑ .
Jn einein-er Kreisblattsbsekanintmaschung voui .17. Januar

1923 s-— L. I. 9080 —- S. 21 muß es heißen: Derstaiiidwirt
H e r be rst K o f f ma n se est zum Seh-offen — „nicht Gemeinde-
vorstehser« —- der Gemeinde Neu-does b-. B. bestatisgt worden.

 

Der Lan Deut.
Dr. Unckell. «
 

Unter schlechten Ernährungsverhältni fen
haben 1e·tzt»die Säuglinae ‚viel au leiden, denn es fsehlt
ihnen haufig genug an Milchjind Zucker. Was sollen
nun sorgianie Eltern tun? Sie sollen Nestle’s Kinder-
niehl zur Ernahrung der».siinder verwenden. weil
dieses alle notwendigen Nahrstoffe enthält, leicht ver-
daulich und wohlschm ckend ist und nur mit Wasser
gekochten werden braucht, um eine vollständige Nah-
rung sur Satiglinge an. ergeben. Jllitstiierte Broschüre
uber die Pflege des Kindes kostenlos durch »Linda«-
Gesellschaft m. b. H» Abt. N 5, Berlin W 57.  

Isllllllsksslkllsssllu
Ein einfaches-, wunderbaies Mittel teile
gern jedem tostenlos mit.

rau M. Polonl.
Hiiiiiioveisli 129. Schliißfach I06.

ZU- liliii Abglliigsilficli
sindvorrätiginAEudwi ’s
Buchanottholtttse o.

Asthina
kann in etwa 15 Wochen
geheilt werden. Sprech-
stundssn in Breslau. Teich-
str. 12. Hoitipt., links, jeden
Donnerstag von 10—1 Uhr-
m. med. Albetts.

Spezialarzt s. Asthmaleiden
—

 

 


